
Deutsches Reich
Der Reichspräsident

Erlaß

des Reichspräsidenten über das Wappen der Reichswehr

Unter Berufung auf Artikel 189 der Verfassung des Deutschen Reiches vom
11. August 1919 in der Fassung vom 15. November 2009 in der zuletzt
geänderten Fassung vom 3. September 2017 sowie unter Berufung auf

das Reichsleitungsgesetz vom 8. Januar 2017

ergeht der Erlaß des Reichspräsidenten über das Wappen der Reichswehr. 

In Wahrnehmung meiner Funktion als Oberkommandierender der Reichs-
wehr bestimme ich die Gestaltung des Wappens der Reichswehr sowie 
dessen Gebrauch.

I

Das Wappen der Reichswehr

¹besteht aus einem goldgelben, schwarz geränderten, spatenblattförmigen
Schild, am unteren Schildende mittig in eine kurze Spitze zulaufend, darin
der  einköpfige,  zeichenhaft  stilisierte  Reichsadler,  schwebend,  den Kopf
nach rechts gewendet, die Flügel offen, aber mit geschlossenem, fünffed-
rigen Gefieder, Schnabel, Zunge und Fänge von roter Farbe. ²Zwei silber-
farbene, in der Mitte unter dem Wappenschild schräg gekreuzte Eichen-
laubstile mit je drei gelappten Eichenlaubblättern und je einer Eichelfrucht,
fassen den freischwebenden Schild an dessen unterem Ende ein. 
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II

¹Die Darstellung des Wappens der Reichswehr ist zulässig als Dienstschild
zur  Kenntlichmachung  von  Dienststellen  und  Einrichtungen  der  Reichs-
wehr, in Briefkopfbögen der Reichswehr, auch in Kombination mit der Dar-
stellung des Reichsadlers,  im Formularwesen militärischer Dienststellen,
bei der Wiedergabe von amtlich veranlaßten elektronischen und sonstigen
Medienauftritten  und  auf  Bildtafeln  zur  Kennzeichnung  militärischer  Si-
cherheitsbereiche der Reichswehr. ²Findet das Wappen der Reichswehr An-
wendung  im  Rahmen  von  Schriftgut,  in  dessen  Kopfzeile  weder  eine
Dienststelle noch eine Einheit der Reichswehr bezeichnet ist,  so ist das
Wappen mit dem Schriftzug "Reichswehr" unterhalb des Eichenlaubposta-
mentes zu versehen.

III

Der mit der Darstellung des Reichswehrwappens verbundene Sachverhalt
hat in jedem Fall den Veranlasser zweifelsfrei zu erkennen zu geben. 

IV

Das in der Bildtafel als Anlage dargestellte Muster ist für die heraldische
Gestaltung des Reichswehrwappens maßgebend.

V

Der Erlaß tritt mit der Verkündung im Reichsgesetzblatt im gesamten Um-
fange des Reiches in Kraft.

Berlin, am 16. April 2018

Stefan Andreas aus der Familie Görlitz
Reichskanzler und Stellvertretender Reichspräsident
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Anlage zum Erlaß des Reichspräsidenten über das Wappen der Reichswehr
vom 16. April 2018

Bildtafel

Farbbestimmung

Der Farbton von Schnabel, Zunge und Fänge des Reichsadlers ist wie folgt festgelegt:
Hexadezimalcode: #f50f00  (R: 245; G: 15; B: 0)

Der goldgelbe Farbton in den Dienstschilden und Standarten ist wie folgt festgelegt:
Hexadezimalcode: #ffd200 (R: 255; G: 210; B: 0)
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